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eingetreten, die sofort durch eine Krediteinschrinkung
korrigiert werden muss. Auf die Frage, wann dieser
Moment eintritt, antworten die Konjunkturforscher,
das sei dann der Fall, wenn das Kapital und die Ar-
beitskrifte des Landes vollstindig beschiaftigt sind;
denn dann konne durch neue Kredite und Preiserhéhun-
gen keine Erhohung des Lirtrags herbeigelithrt werden,
sondern al]ﬂomcme 1’1elxelhohunoen seien die Folge,
was frither oder spiter zum Zusammenbruch fiihre.
Wenn dem so ist, so kann an Hand der Statistiken
iber den Beschiftigungsgrad, das Preisniveau, den
Produlktionsumfang usw. festgestellt werden, wann die
Kreditbeschrinkung eintreten muss, um eine Wirt-
schaftgkrisis zu verhiiten.

Das Interessanteste ist, dass dieser Gedankengang
nicht nur Theorie geblieben ist, sondern dass die im
Federal Reserve System zusammengefassten Notenban-
ken der Vercinigten Staaten diese Theorien seit unge-
fahr drei Jahren in der Praxis befolgen. Und Tatsache
ist: Seither herrscht in den Ver. Staaten fast ohne
Unterbrechung Hochkonjunktur, und der schon oftmals
prophezeite Konjunkturrickschlag ist bis heute nicht
eingetreten. Ich mochte gleich beifiigen, dass aus die-
ser Tatsache noch keine weitgehenden Schliisse gezogen
werden diirfen, da in den letzten Jahren eine Reihe
von andern Faktoren glinstig auf das amerikanische
Wirtschaftsleben eingewirkt haben. Aber das alles
zeigt doch, dass die ganze Frage auch in Europa ein-
gehende Erorterung verdient. Ein weiterer Artikel soll
noch der Kritik und der praktischen Bedeutung dieser
Vorschldge zur Bekimpfung der Wirtschaftskrisen ge-
widmet sein. Max Weber.

<z

Beschliisse
der Konferenz der Verbande und Kartelle
am 20. Juni in Basel.

Thesen zur Arbeitslosenversicherung.

1. Das Monopol der Arbeitslosenversicherung durch
den Bund erscheint fiir absehbare Zeit ausgeschlossen
und ist unter den heutigen Verhéltnissen auch von den
Gewerkschaften nicht zu empfehlen.

2. Die bestehende gesetzliche Regelung bedlngt fur
die gewerkschaftlichen Kassen eine zu starke Belastung
der Verwaltung und ist namentlich in bezug auf die
Subventionierung ungeniigend.

Die Gewerksehaften kénnen aber auf dieselbe nicht
verzichten und sind auf die Subventionen des Bundes,
der Kantone und der Gemeinden angewiesen.

3. Unter den obwaltenden Verhiltnissen bleibt
nichts anderes iibrig, als das Bestehende zu verbessern,
und zwar im Sinne des Ausbaues der gewerkschaft
lichen Arbeitslosenkassen.

4. Die moglichst bald durchzufiihrenden Verbesse-
rungen miissen bestehen:

@) in der Verkiirzung der Karenzfristen;
b) in der Verldngerung der Unterstiitzungsdauer;
c) in der Erhéhung der Taggeldansitze.

5. Die Gewerkschaftsverbinde sollten moglichst ein-
heitliche Bestimmungen aufstellen, namentlich aber
tiber die Karenzfristen, Unterstiitzungsdauer und die
Taggelder bzw. Staffelung derselben.

6. Die kantonalen Gewerkschaftskartelle bzw. die
zustindigen Instanzen miissen danach trachten, dass auf
dem Verordnungswege oder auf dem Wege der Gesetz-
gebung die Kantone ebenfalls erhebliche Subventionshe-
trdge an die gewerkschaftlichen Arbeitslosenkassen lei-
sten. Das gleiche gilt von den 6rtlichen Gewerkschafts-
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kartellen, Arbeiterunionen oder Sektionen

den Gemeinden.

7. In den kantonalen und o6rtlichen Verordnungen
oder Gesetzen sollen nur soleche Bestimmungen Auft-
nahme finden, die mit dem Bundesgesetz die Ueberein-
stimmung herstellen, die Subventionsleistungen fest-
legen und keine Revision der Statuten der gewerk-
schaftlichen Arbeitslosenkassen bedingen.

8. Das Obligatorium liegt im gegenwiirtigen Zeit-
punkt (weil Lugunstcn der offenthchen und parititi-
schen Kassen) nicht im Interesse der gewerkschaft-
lichen Arbeitslosenkassen und ist deshalbh nicht zu be-
flirworten und zu unterstiitzen.

9. Die Subventionen der Kantone und Gemeinden
miissen ebenfalls vestlos den Arbeitslosenkassen der
Zentralverbiinde zufliessen.

Den Verbinden wird empfohlen, fiir die vermehrte
Verwaltungsarbeit infolge der Versicherung den Sek-
tionen von den Subventionen eine angemessene Riick-
vergltung zu gewihren

10. Ein zweckentsprechender Aushau der Arbeits-
losenversicherung ist nur dann moglich, wenn sich die
versicherten Mitglieder zu einer entsprechenden Bei-
tragsleistung bereit erkliren.

11. Line grosse Aufgabe der gesamten organisierten
Arbeiterschaft besteht in der Zusammenfassung aller
Krifte, um zu gegebener Zeit die einengenden Bestim-
mungen des Bundesgesetzes zu revidieren und in erster
Linie den Bundesbeitrag zu erhohen.

*

gegenliber

Thesen tiber die Stellung der kantonalen und lokalen
Gewerkschaftskartelle im Gewerkschaftsbund.

1. Das Bestehen und die Titigkeit der kantonalen
und lokalen Gewerkschaftskartelle im Rahmen des Ge-
werkschaftshundes hat sich im allgemeinen als eine
wertvolle Ergénzung in der Arbeit der gesamten Ge-
werkschaftsbewegung erwiesen.

2. s ist gsomit zu empfehlen, diese Organisationen,
soweit sie bestchen, weiter auszubauen und unter Beob-
achtung Dbestimmter Voraussetzungen neue zu errich-
ten.

3. Als Gewerkschaftskartelle im Sinne der Statuten
des Gewerkschaftshundes konnen nur diejenigen an-
gesprochen werden, die in ihrer Zusammensetzung aus-
schliesslich aus Gewerkschaftssektionen bestehen, Ar-
tikel 3, Seite 16, und Ziffer III, Seite 18 der zitierten
Statuten.

4. Wo diese Voraussetzungen erfillt sind, ist cs
Pflicht der Zentralverbiinde und letzten Endes des Bun-
deskomitees des Gewerkschaftsbundes, dahin zu wirken,
dass sich sdmtliche Gewerkschaftssektionen dem Ge-
werkschaftskartell anschliessen.

Wo ausser den Gewerkschaftssektionen noch andere
Organisationen dem Gewerkschaftskartell angehoren,
fallt jede Verpflichtung der Verbinde und des Bundes-
komitees dahin. Diese Gewerkschaftskartelle tragen
einen falschen Namen und sind nicht als solche anzu-
erkennen. :

5. Wo Gewerkschaften, politische Parteien und an-
dere Vereine sogenannte gemischte Organisationen, wie
Arbeiterunionen, Sekretariatsverbinde usw. bilden,
haben sich diese Gewerkschaften, wenn sie als Gewerk-
schaftskartelle im Sinne der Statuten des Gewerk-
schaftsbundes anerkannt werden sollen, zu einer unab-
hingigen gewerkschaftlichen Abteilung zusammenzu-
schliessen, mit eigenen Statuten, mit einem selbsténdi-
gen gewerkschaftlichen Tétigkeitsprogramm und mit
einer selbstindigen Kassa- und Rechnungsfiithrung.

6. Die Beitréige an solche gemischte Organisationen
zum Unterhalt von gemeinsamen Institutionen, wie Ar-
beiter- und Gewerkschaftssekretariate, Bildungsaus-
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schiisse usw. missen fiir jede Organisation genau um-
schriecben werden. Diese Beifrige dirfen die Gewerk-
schaften nicht in einer Weise belasten, dass darunter
die iibrige gewerkschafltliche Tatigkeit zu Schaden
kommt.

7. Entsprechend dieser Richtlinien werden vom
Sekretariat des Gewerkschaftsbundes Statuten aufge-
stellt:

a) fiir Gewerkschaftskartelle nach Ziffer 3 und 4,
b) fiir gewerkschaftliche Abteilungen nach Ziffer 5

und 6.

Diese Statuten sind vom Gewerkschaftsausschuss zu
genchmigen.

«>

Aus schweizerischen Verbanden.

Bau= und Holzarbeiter. Vom 25. bis 27. Juni fand
in Luzern der diesjiahrige Verbandstag der Bau- und
Holzarbeiter statt. 136 Delegierte der Sektionen, 14
Mitglieder des Zentralvorstandes und zahlreiche Géste
nahmen an den Verhandlungen teil. Nach der Eroff-
nung der Tagung durch den Zentralprésidenten Hal-
mer wurden Begriissungsansprachen gehalten von. den
Genossen Wondenberg, Odenthal, Dtirr und Graf (Lu-
7ern).

Der Bericht des Zentralvorstandes wurde nach ge-
walteter Diskussion genehmigt, ebenso der Kassen
bericht. Den englischen Bergarbeitern wurde ein Sym-
pathie-Telegramm zugesandt. Von seiten einer Anzahl
Delegierter wurde ein Antrag eingebracht, wonach dem
Zentralvorstand die Frage zur Prifung tiberwiesen wur-
de, ob zur bessern Forderung der internationalen ge-
werkschaftlichen Einheitsbestrebungen der Amnschluss
an das englisch-russische Kinheitskomitee zu vollziehen
sei. Mit 59 gegen 44 Stimmen beschloss der Verbands-
tag, diese Frage dem Zentralvorstand zu {iberweisen.

Anschliessend befasste sich der Verbandstag mit
der Frage des Ausbaues der Arbeitslosenkasse. Die vor-
liegenden Antrige, iiber die Genosse Pauli referierte,
schen eine wesentliche Verbesserung der bestehenden
Versicherung vor; trotzdem sie eine DBeitragserhthung
vorsehen, wurden sie nach Bereinigung durch ein vom
Verbandstag bestelltes Komitee genehmigt.

Die Delegiertenversainmlung der Krankenkasse er-
ledigte die ihr tibertragenen Geschéfte in kurzer Zeit.
Am zweiten Verhandlungstag hielt Genosse Reichmann
cin zw8istiindiges Referat iiber die internationale Wirt-
schaftslage und die Taktik bei Lohnbewegungen, an das
sich eine lebhafte Diskussion anschloss. Eine Resolution,
die gegen die fortgesetzte Erteilung von Bewilligungen
verlangerter Arbeitszeit Stellung nimmt, wurde einstim-
mig angenommen. Ebenso fanden die Antrige des Zen-
tralvorstandes iiber die Taktik bei Lohnbewegungen,
das Tarifwesen usw. die einmiitige Zustimmung des
Verbandstages.

Eine sehr ausgedehnte und stiirmische Diskussion
veranlasste die Frage der Wahl des Zentralvorstandes.
Die Ziircher Delegation wollte am bisherigen Wahlmo-
dus festhalten, gegen den von seiten der Berner heftig
Sturm gelaufen wurde. Schliesslich wurde mit 78 gegen
44 Stimmen ein Antrag des Zentralvorstandes angenom-
men, wonach der Zentralvorstand direkt vom Verbands-
tag gewihlt werden soll; die Wahl wurde im Anschluss
daran vollzogen. Die bisherigen Sekretire wurden be-
stitigt. Gegen die Verurteilung von Sacco und Vanzetti
wurde eine Protestresolution angenommen. Darauf
schloss Zentralpriasident Halmer die arbeitsreiche Ta-
gung.

Der Ziircher Zimmerleutestreik, der von beiden Sei-
ten mit der grossten Hartniickigkeit gefiihrt wurde, ist

nach ciner Dauer von 19 Wochen beendet worden. Nach-
dem der Sympathiestreik der Baugruppen am 10, Juli
zu Ende ging, beschlossen die Zimmerleute am 17. Juli
mit 91 gegen 47 Stimmen, den Kampf abzubrechen.

Eine Reihe von Firmen hat mit den Zimmerleuten
cinen neuen Arbeitsvertrag abgeschlossen; der Abschluss
cines allgemeinen Vertrages mit den Zimmermeistern,
die von sciten des Baumeisterverbandes mit allen Mit-
teln gestiitzt wurden, war nicht moglich. Der Ausgang
des Kampfes hat der biirgerlichen Presse zu spalten-
langen Ergiissen iiber die « unniitze Streikerei » Anlass
gegeben und auch der Fithrer des Baumeisterverbandes
widmet dem Bau- und IHolzarbeiterverband im « Hoch-
und Tiefbau » neuerdings einen Leitartikel. Dabei ist
interessant, dass Dr. Cagianut keineswegs Siegesfan-
faren blist, sondern feststellt, dass die Ausdehnung der
roten Herrschaft und die damit verbundene Gefahr nur
« soweit beseitigt ist, als die Abwehrfront vollstindig
intakt geblieben ist ». Damit wird auch zugegeben, dass
die Arbeiterorganisation den Kampfplatz ungebrochen
verlisst und dass sie sich nach wie vor mit allen Mit-
teln fiir die Bessersfellung ihrer Mitelieder einsetzen
wird. ;

Post= und Telegraphenangestellte. Vom 24. bhis
26. Juni fand in La Chauz-de-Fonds die diesjihrige De-
legiertenversammlung des Verbandes Schweizerischer
Post- und Telegraphenangestellter statt. Nach einem
Begriissungswort des Vertreters der Sektion La Chaux-
de-Fonds und des Zentralprisidenten trat die Versamm-
lung sofort auf die Beratung der umfangreichen Ge-
schifte ein, nicht ohne vorher den von der Unwetter-
katastrophe betroffenen Jurassiern die Summe von 500
Franken zu tiberweisen.

Die Protokolle der ordentlichen und der ausseror-
dentlichen Delegiertenversammlungen vom Jahre 1925
wurden genechmigt. Dem Jahresbericht und der Jahres-
rechnung wurde nach ausfiihrlicher Diskussion zuge-
stimmt. Die Beitragsleistung des Verbandes fiir die
Unterstiitzung des englischen Generalstreiks wurde gut-
geheissen. Hine lebhafte Diskussion veranlasste die
Frage der Beitragsfestsetzung; von seiten des Zentral-
vorstandes wurde eine Erhohung des Beitrages an den
Hilfsverein von 1 auf 2 Fr. beantragt. Der Vertreter der
Sektion Luzern beantragte Zustimmung zum erhoéhten
Beitrag, wollte die Erhohung aber nicht auf die Mit-
glieder abgewdlzt wissen, sondern es sollte der Mehr-
betrag aus dem Reservefonds geleistet werden. Mit 60
gegen 19 Stimmen wurde der Antrag des Zentralvorstan-
des zum Beschluss erhoben.

Die Delegiertenversammlung horte hierauf eine Be-
griissungsansprache des Vertreters des Gewerkschafts-
bundes, Genossen Schiirch, an. Anschliessend referierten
die Verbandssekretire fiir die deutschen und welschen
Mitglieder getrennt iiber gewerkschaftliche Tagesfragen.
In der Diskussion wurde die Haltung des Bundesrates
in der Frage des Beamtengesetzes scharf kritisiert und -
es wurde aus der Mitte der Versammlung die Einleitung
des Referendums gegen die Vorlage verlangt. Von seiten
der Verbandssekretire wurde vor iibereilten Schritten
gewarnt und es wurde mit 54 gegen 25 Stimmen be-
schlossen, den Antrigen auf Ergreifung des Referen-
dums vorldufig keine Folge zu geben.

Es folgte die Beratung einer Reihe von aktuellen
gewerkschaftlichen und organisatorischen Angelegen-
heiten. Tiir die Revision der Verbandsstatuten wurde
eine 15gliedrige Kommission eingesetzt. Das vorgelegte
Reglement fiir die Redaktionskommissionen wurde ohne
Aenderungen genehmigt. Der Anstellungsvertrag fiir
die Sekretire wurde genehmigt. An den Kongress der
Internationalen Post- und Telegraphenunion wurde
Sekretir Mercier delegiert. Die n#chste Delegiertenver-
sammlung wird in Bern stattfinden.



	Beschlüsse der Konferenz der Verbände und Kartelle am 20. Juni in Basel

